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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1989

Norm

StPO nF §285 Abs3

Rechtssatz

Die Erweiterung der Rechtsmittelfrist auf vier Wochen gilt nur für einheitliche, wenn auch gemäß § 276 a, erster Satz,

StPO vertagte Hauptverhandlungen, nicht aber für nach § 276 a, zweiter Satz, StPO wiederholte Hauptverhandlungen,

bei denen die davor liegenden Verhandlungstage nicht zählen.
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